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Haushaltsgemeinschaft

Das Wichtige in Kürze
Wer mit einer oder mehreren Personen zusammenwohnt und/oder in einer Partnerschaft lebt, die
Bürgergeld vom Jobcenter oder Sozialhilfe vom Sozialamt beziehen, muss damit rechnen, dass sein
Eigentum und Vermögen teilweise auf deren Sozialleistungen angerechnet wird, weil das Amt eine
sog. Haushaltsgemeinschaft oder Bedarfsgemeinschaft annimmt.

Im Folgenden geht es um die Haushaltsgemeinschaft. Näheres zur Anrechnung des Einkommens
und Vermögens von Eltern, Kindern und Partnern im Rahmen einer Bedarfsgemeinschaft beim
Bezug von Bürgergeld des Jobcenters unter Bedarfsgemeinschaft.

Definition der Haushaltsgemeinschaft
Eine Haushaltsgemeinschaft bzw. ein Zusammenleben in einem gemeinsamen Haushalt liegt vor bei:

Zusammenleben
und
Wirtschaften "aus einem Topf“ (Mitglieder des Haushalts bringen sich ihren finanziellen
Möglichkeiten und ihren Fähigkeiten entsprechend ein und nehmen, was sie brauchen.)

Es gibt Rechtsprechung, die annimmt, dass eine Haushaltsgemeinschaft auch in mehreren
Wohnungen gegeben sein kann, also auch dann, wenn die Personen jeweils ihre eigene Wohnung
haben, aber dennoch zusammenleben.

Die Haushaltsgemeinschaft hat beim Bürgergeld vom Jobcenter eine andere Bedeutung als bei der
Sozialhilfe vom Sozialamt.

Bedeutung der Haushaltsgemeinschaft
Wer Bürgergeld oder Sozialhilfe bezieht, muss sein Einkommen und Vermögen angeben. Zum
Einkommen zählt z.B. auch Unterhalt, den einem andere Menschen zahlen. In folgenden
Situationen darf das Sozialamt bzw. das Jobcenter annehmen, dass eine andere Person die
bedürftige Person, die Bürgergeld oder Sozialhilfe bezieht, unterstützt, ohne die Unterstützung
beweisen zu müssen:

Bei der Sozialhilfe vom Sozialamt: in einer eheähnlichen oder
lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft oder in einer sog. Haushaltsgemeinschaft
Beim Bürgergeld vom Jobcenter: beim Zusammenleben in einer sog. Bedarfsgemeinschaft
oder in einer Haushaltsgemeinschaft unter Verwandten/Verschwägerten

Bei der Sozialhilfe und beim Bürgergeld wird oft Einkommen und Vermögen von Menschen
angerechnet, die eine Partnerschaft mit der bedürftigen Person führen, oder die mit dieser Person in
einer Wohnung leben, auch wenn keine Unterhaltspflicht besteht. Unterhaltspflicht bedeutet, dass
eine Person einer anderen Person Leistungen für den Lebensunterhalt zahlen muss und dass die
eine Person diese Leistungen von der anderen notfalls einklagen kann. Näheres zum Unterhalt unter

https://contao53.betanet.de/buergergeld.html
https://contao53.betanet.de/jobcenter.html
https://contao53.betanet.de/bedarfsgemeinschaft.html
https://contao53.betanet.de/buergergeld.html
https://contao53.betanet.de/jobcenter.html
https://contao53.betanet.de/sozialhilfe.html
https://contao53.betanet.de/sozialamt.html
https://contao53.betanet.de/buergergeld.html
https://contao53.betanet.de/sozialhilfe.html
https://contao53.betanet.de/sozialamt.html
https://contao53.betanet.de/jobcenter.html
https://contao53.betanet.de/bedarfsgemeinschaft.html


13.01.2026 Seite 2/8 © 2026 beta Institut gemeinnützige GmbH
Kobelweg 95, 86156 Augsburg

Unterhalt > Überblick.

In Wirklichkeit unterstützen aber nicht nur Menschen einander, die dazu rechtlich verpflichtet sind,
sondern auch Menschen, die eine persönliche Beziehung haben, z.B. Partner, Verwandte und
Verschwägerte oder Freunde. Bürgergeld und Sozialhilfe können deshalb nicht nur gekürzt werden,
wenn eine Person aufgrund einer Unterhaltspflicht Unterhalt von einem anderen Menschen
bekommt, sondern auch, wenn sie Geld oder Sachleistungen von dieser Person freiwillig bekommt.

Damit solche freiwilligen Leistungen nicht verschwiegen werden können, gibt es die Regeln zur
Bedarfsgemeinschaft und zur Haushaltsgemeinschaft. Dabei darf das Amt in bestimmten
Situationen, ohne es beweisen zu müssen, einfach annehmen, dass ein Mensch eine bedürftige
Person unterstützt, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt. Eine bedürftige Person, die in einer
solchen Situation keine Unterstützung von der anderen Person bekommt, muss die fehlende
Unterstützung beweisen, wenn sie ungekürzte Leistungen erhalten möchte.

Dass eine solche Situation vorliegt, muss aber das Jobcenter oder das Sozialamt beweisen, bevor
es das Bürgergeld oder die Sozialhilfe kürzen darf.

Haushaltsgemeinschaft beim Bürgergeld

Haushaltsgemeinschaft als Voraussetzung für eine Bedarfsgemeinschaft

Beim Bürgergeld werden Menschen, die Zusammenleben, in vielen Fällen der sog.
Bedarfsgemeinschaft zugerechnet. Eine der Voraussetzungen für eine Bedarfsgemeinschaft ist, dass
deren Mitglieder eine Haushaltsgemeinschaft bilden, dass sie also zusammenleben und "aus einem
Topf" wirtschaften, siehe oben. Damit Menschen zur Bedarfsgemeinschaft zählen, müssen sie
allerdings noch weitere Voraussetzungen erfüllen. Näheres unter Bedarfsgemeinschaft.

Wer zur Bedarfsgemeinschaft gehört, hat selbst Anspruch auf Bürgergeld und weitere Leistungen
der Grundsicherung für Arbeitsuchende. In einer Bedarfsgemeinschaft findet eine sog. horizontale
Einkommensanrechnung statt. Das bedeutet, dass das Einkommen verteilt auf die ganze
Bedarfsgemeinschaft angerechnet wird. Näheres unter Bedarfsgemeinschaft.

Obwohl "Gemeinschaft" nach mehreren Personen klingt, heißt es auch dann Bedarfsgemeinschaft,
wenn diese nur ein einziges Mitglied hat.

Haushaltsgemeinschaft aber keine Bedarfsgemeinschaft

Beim Bürgergeld gibt es besondere Regeln, nach denen auf das Bürgergeld der Bedarfsgemeinschaft
auch Einkommen und Vermögen von Menschen angerechnet werden kann, die

zwar nicht zur Bedarfsgemeinschaft gehören,
aber
trotzdem mit den Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft zusammenleben und "aus einem Topf"
wirtschaften, die also trotzdem zur Haushaltsgemeinschaft gehören
und
verwandt und/oder verschwägert mit mindestens einem Mitglied der Bedarfsgemeinschaft
sind.

Beispiele:
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Kinder, die Ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen und Vermögen sichern können
Geschwister
die Schwiegermutter und/oder der Schwiegervater

Will das Jobcenter Einkommen und Vermögen von Verwandten oder Verschwägerten anrechnen, die
nicht zur Bedarfsgemeinschaft gehören, muss es beweisen, dass eine Haushaltsgemeinschaft
vorliegt.

Keine Haushaltsgemeinschaft beim Bürgergeld liegt vor, wenn eine verwandte oder verschwägerte
Person z.B. nur

mit der Bedarfsgemeinschaft zusammen wohnt
und
Gemeinschaftsräume zusammen nutzt
und
Lebensmittelgroßpackungen oder Toilettenpapier mit den Mitgliedern der
Bedarfsgemeinschaft zusammen einkauft.

Das Jobcenter muss vielmehr beweisen, dass die Person auch Geld für das oder die Mitglieder der
Bedarfsgemeinschaft ausgibt, z.B. dass der nicht hilfebedürftige Sohn von seinem Geld Sachen nicht
nur für sich, sondern auch für seine bedürftigen Eltern kauft.

Freibeträge in einer reinen Haushaltsgemeinschaft

Wenn das Jobcenter eine Haushaltsgemeinschaft unter Verwandten oder Verschwägerten, die nicht
zur Bedarfsgemeinschaft gehören, nachgewiesen hat, darf es nicht das ganze Einkommen und
Vermögen der Person(en) außerhalb der Bedarfsgemeinschaft anrechnen:

Nach den Erwerbstätigenfreibeträgen und Vermögensfreibeträgen (Näheres unter Bürgergeld1.
> Einkommen und Vermögen) werden

der doppelte Regelsatz
und
der Anteil an den Kosten der Unterkunft dieser Person vom Einkommen abgezogen.

Nur von dem, was dann noch übrig bleibt, darf das Jobcenter die Hälfte vom Bürgergeld der2.
Bedarfsgemeinschaft abziehen.

Das gilt aber nicht in jedem Fall, sondern es gibt auch Ausnahmen.

Beispiel:

Ein junger Mann wohnt mit seinen bürgergeldbeziehenden Eltern in einer
Haushaltsgemeinschaft. Er muss Unterhalt (Näheres unter Unterhalt > Überblick) für sein
Kind zahlen, das mit seiner Mutter in einem andern Haushalt lebt.
Der junge Mann könnte seinem Kind keinen Unterhalt mehr zahlen, wenn sein Einkommen
und Vermögen nach den oben genannten Regeln auf das Bürgergeld der Eltern angerechnet
würde.
Der Freibetrag für den jungen Mann wird deshalb um die Höhe der Unterhaltszahlung für sein
Kind erhöht.

Für mich noch ungeklärte Frage: Gilt da der Regelsatz, der gelten würde, wenn die Person zur
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Bedarfsgemeinschaft gehören würde, oder ist es der Regelsatz, der gelten würde, wenn sie als
eigene Bedarfsgemeinschaft (ggf. mit andern weiteren Mitgliedern gemeinsam) bedürftig wäre? Ich
vermute letzteres, bin aber leider nicht sicher. ay:Ich finde bei den aktuellen Berechnungsbeispielen
nur letztere Variante, ich halte die Augen offen.

Keine Anrechnung von Einkommen und Vermögen nicht Verwandter oder
nicht Verschwägerter

Auf das Bürgergeld der Bedarfsgemeinschaft nicht angerechnet wird Einkommen und Vermögen
von Menschen, die

zwar zur Haushaltsgemeinschaft gehören, also mit den Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft
zusammenleben und "aus einem Topf" wirtschaften, aber
weder verwandt, noch verschwägert sind.

Wenn solche Menschen aber tatsächlich Leistungen an die Bedarfsgemeinschaft erbringen, werden
diese als Einkommen der Bedarfsgemeinschaft angerechnet werden und es gelten die Regeln zur
Anrechnung von Einkommen und Vermögen. Näheres unter Bürgergeld > Einkommen und
Vermögen. Das bedeutet, z.B. dass nur Geldzahlungen angerechnet werden können, keine
Sachleistungen.

Fallbeispiele: Haushaltsgemeinschaft beim Bürgergeld

Haushaltsgemeinschaft von Freundinnen

3 Freundinnen leben in einer Haushaltsgemeinschaft, ohne Partnerinnen zu sein. Sie bilden deshalb
keine Bedarfsgemeinschaft. Frau Meier bezieht Bürgergeld, die anderen Freundinnen verdienen
gut.

Sie kochen und essen oft gemeinsam und die gut verdienenden Freundinnen geben viel mehr Geld
für hochpreisige Lebensmittel aus als Frau Meier. Sie kann dadurch gesünder, vielfältiger und
leckerer Essen, als sie es ohne die Freundinnen könnte. Dass sie das teure Essen mitessen darf, wird
ihr nicht als Einkommen angerechnet.

Haushaltsgemeinschaft von Schwestern

2 Schwestern, Anna und Berta, leben in einer Haushaltsgemeinschaft. Sie bilden keine
Bedarfsgemeinschaft. Anna wird Ende Februar ihre Arbeit verlieren und beantragt aufstockendes
Bürgergeld, weil ihr Arbeitslosengeld zu niedrig sein wird. Berta verdient mittelmäßig gut, abzüglich
der Erwerbstätigenfreibeträge des Bürgergelds sind es 1.800 €.

Weil Anna und Berta verwandt sind, prüft das Jobcenter Bertas Einkommen bei der Berechnung von
Annas Bürgergeld nach den Regeln für eine Haushaltsgemeinschaft von Verwandten:
Von den 1.800 € zieht das Jobcenter den doppelten Regelsatz für Berta ab. Der Regelsatz für die
alleinstehende Berta beträgt 502 €. Das Jobcenter muss also 1.004 € abziehen. Die Wohnung der
Schwestern kostet 800 €. Bertas Anteil an den Kosten dafür beträgt 400 €. Die Hälfte des
verbliebenen Rests zieht das Jobcenter nun von Annas Bürgergeld ab.
So rechnet das Jobcenter: (1.800 € - 1004 € - 400 €) / 2 = 198 €. Die 198 € werden von Annas
Bürgergeld abgezogen.
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Anna bekommt nun einen Bescheid, dass sie kein Bürgergeld erhalten wird, weil ihr
Arbeitslosengeld plus die 198 € von Berta zum Leben reichen.

Berta ärgert sich darüber, denn sie möchte Anna kein Geld geben, nur weil sie ihre Schwester ist.
Sie schreibt deshalb dem Jobcenter: "Ab Anfang Februar werde ich keine Haushaltsgemeinschaft
mehr mit meiner Schwester bilden. Ich werde sie nicht unterstützen. Es ist doch nicht meine Schuld,
dass Anna ihre Arbeit verliert." Zeitgleich legt Anna einen Widerspruch gegen den ablehnenden
Bescheid ein mit der Begründung, dass Berta sie nicht finanziell unterstützen wird.

Will das Jobcenter nun trotzdem die 198 € von Bertas Einkommen auf das Bürgergeld von Anna
anrechnen und das Bürgergeld ablehnen, muss das Jobcenter beweisen, dass Anna und Berta
weiterhin gemeinsam wirtschaften werden. Gelingt das nicht, muss das Jobcenter wegen Annas
Widerspruch die Ablehnung zurücknehmen und das ungekürzte Bürgergeld für Anna bewilligen.

Haushaltsgemeinschaft bei der Sozialhilfe

Haushaltsgemeinschaft bei der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird das Einkommen und Vermögen
folgender Personen auf die Leistung angerechnet:

Ehepartner, der nicht getrennt lebt
Lebenspartner, der nicht getrennt lebt
Partner einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft

Anders als in der Bedarfsgemeinschaft des Bürgergelds findet hier eine sog. vertikale
Einkommensanrechnung statt. Das bedeutet, das Einkommen und Vermögen des Partners wird
nur angerechnet, wenn es dessen sog. notwendigen Lebensunterhalt und dessen Freibeträge
(Näheres unter Sozialhilfe > Einkommen und Sozialhilfe > Vermögen) übersteigt.

Einkommen und Vermögen anderer Personen in der Haushaltsgemeinschaft, z.B. von Verwandten
oder Freunden, wird nicht angerechnet. Das Sozialamt darf bei der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung nicht einfach vermuten, dass diese anderen Personen die bedürftige Person
unterstützen und mit ihr zusammen wirtschaften.

Aber sobald die bedürftige Person tatsächlich von anderen Personen Leistungen zum
Lebensunterhalt erhält, muss sie das beim Sozialamt angeben. Dabei ist egal, ob sie diese
Leistungen von einer Person erhält, die mit ihr zusammenwohnt, oder von andern Menschen. Sie
muss auch angeben, welche Leistungen in welchem Umfang sie genau erhält. Diese Leistungen
werden dann als Einkommen angerechnet. Dafür gelten die Regeln zur Anrechnung von Einkommen
und Vermögen der Sozialhilfe. Nicht nur Geldzahlungen, sondern auch Sachzuwendungen, die einen
Marktwert haben, gehören zum Einkommen, das auf die Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung angerechnet werden. Näheres unter Sozialhilfe > Einkommen und Sozialhilfe >
Vermögen.

Wer solche tatsächlichen Einnahmen verschweigt, so dass das Sozialamt sie nicht auf die
Grundsicherung anrechnen kann, macht sich strafbar. Findet das Sozialamt das heraus, wird es die
Leistungen zurückfordern und ein Strafverfahren einleiten. Will das Sozialamt solche tatsächlichen
Einnahmen auf die Grundsicherung anrechnen, muss es sie in jedem Fall beweisen.
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Haushaltsgemeinschaft bei allen anderen Leistungen der Sozialhilfe

Eine Haushaltsgemeinschaft wird automatisch vermutet, wenn Menschen in einer Wohnung oder
in einer entsprechenden anderen Unterkunft zusammenwohnen. Das Sozialamt geht dann
davon aus, dass die Mitbewohnenden gemeinsam wirtschaften und dass die bedürftige Person von
den Mitbewohnenden Leistungen zum Lebensunterhalt erhält.

Das gilt völlig unabhängig davon, ob diese Menschen verwandt oder verschwägert sind oder nicht,
also auch bei einer reinen Freundschaft oder Bekanntschaft oder bei völlig fremden Menschen, die
zusammen wohnen.

In Wirklichkeit teilen sich viele Menschen eine Wohnung, ohne dass sie gemeinsam wirtschaften und
ohne dass sie einander Leistungen zum Lebensunterhalt gewähren. Sie bilden eine reine
Wohngemeinschaft (WG). Eine reine Wohngemeinschaft liegt vor, wenn die Mitbewohnenden
nicht gemeinsam wirtschaften und wenn die bedürftige Person keine Leistungen zum
Lebensunterhalt von den Mitbewohnenden erhält.

Wer allerdings in einer Wohngemeinschaft lebt und ohne Anrechnung des Einkommens und
Vermögens der Mitbewohnenden Sozialhilfe beziehen möchte, muss aktiv beweisen, dass es nur
eine Wohngemeinschaft ist.

Mögliche Beweise für die Wohngemeinschaft sind z.B.:

Getrennte Schlafstellen und Wohnecken
klar getrennte Lebensmittel
kein gemeinsames Kochen
Untermietvertrag oder getrennter Mietvertrag
Strom, Radio, Zeitung getrennt.

Das Sozialamt überprüft ggf. die Angaben bei einem Hausbesuch. Zwar muss niemand Menschen
vom Sozialamt in die eigene Wohnung lassen, wer aber dem Sozialamt die Überprüfung nicht
erlaubt, kann selten beweisen, dass nur eine Wohngemeinschaft vorliegt.

Ausnahmen:

Das Sozialamt darf keine Haushaltsgemeinschaft beim Zusammenwohnen folgender Personen
vermuten:

Schwangere mit ihren Eltern
Eltern, die ihr leibliches Kind vor dem 6. Geburtstag betreuen und mit ihren Eltern oder einem
Elternteil zusammenleben
Menschen mit Anspruch auf Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen mit den
Personen, die sie betreuen
Pflegebedürftige mit den Personen, die sie betreuen
Menschen, bei denen Pflegebedürftigkeit oder Bedarf nach Eingliederungshilfe droht, mit den
Menschen, die hauptsächlich bei ihnen wohnen, damit sie ihnen helfen und sie versorgen
können.
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Fallbeispiele: Haushaltsgemeinschaft bei der Sozialhilfe

Haushaltsgemeinschaft von Schwestern bei der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung

Frau Melnik lebt zusammen mit ihrer Schwester, die ein hohes Einkommen hat, in einer Wohnung
und bezieht Grundsicherung bei Erwerbsminderung. Einkommen und Vermögen ihrer Schwester
wird Frau Melnik nicht auf die Grundsicherung angerechnet.

Immer wenn Frau Frau Melnik Leistungen zum Lebensunterhalt von Ihrer Schwester bekommt,
muss sie das beim Sozialamt angeben und es wird ihr als Einkommen auf die Grundsicherung
angerechnet. Wenn Frau Melniks Schwester z.B. das Frühstück immer allein bezahlen würde,
müsste Frau Melnik dies beim Sozialamt angeben. Ihr würde dafür dann ein Teil der
Grundsicherung abgezogen (§ 2 SvEV). Damit das nicht passiert, überweist Frau Melnik bis auf ein
Taschengeld ihre ganze Grundsicherung an ihre Schwester, die davon einkauft, die Miete bezahlt
usw.

Quellen:
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SvEV
SGB XII, § 82 Begriff des Einkommens, Siebel-Huffmann in BeckOK Sozialrecht,
Rolfs/Giesen/Meßling/Udsching, 67. Edition, Stand: 01.12.2021 Rn. 6, 6.1 bei beck-online

lm: Wieviel Geld für Sachbezüge von der Leistung abgezogen wird, wird zum Teil anhand der sog.
Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) bemessen
(www.gesetze-im-internet.de/svev/index.html). Wenn der Wert für eine Sachleistung dort nicht
angegeben ist, wird der übliche Mittelwert angesetzt. Oft kann aber nur der Anteil angesetzt
werden, den dieser Posten am Regelbedarf ausmacht, da der notwenige Lebensunterhalt gesichert
bleiben muss. Maßstab ist dann die jeweilige Abteilung der RegelsatzV.

Haushaltsgemeinschaft von zwei Schwestern bei der Hilfe zum
Lebensunterhalt

Frau Bauer lebt zusammen mit ihrer Schwerster, die ein niedriges Einkommen hat, in einer
Wohnung und bezieht Hilfe zum Lebensunterhalt. Das Einkommen und Vermögen ihrer Schwester
wird Frau Bauer auf die Leistung angerechnet, soweit es den sog. notwendigen Lebensunterhalt und
die Freibeträge (Näheres unter Sozialhilfe > Einkommen und Sozialhilfe > Vermögen) der
Schwester übersteigt. Die Hilfe zum Lebensunterhalt von Frau Bauer wird deshalb um 300 €
gekürzt.

Was genau Frau Bauer als Leistungen zum Lebensunterhalt von Ihrer Schwester bekommt, muss sie
deshalb nicht beim Sozialamt angeben. Das Sozialamt geht einfach davon aus, dass die Schwestern
ihr ganzes Geld gemeinsam verwenden und "aus einem Topf" wirtschaften, einfach weil sie
zusammenwohnen.

Wenn Frau Bauer ungekürzte Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten möchte, muss sie entweder aus
der Wohnung ihrer Schwester ausziehen, oder sie muss beweisen, dass sie mit ihrer Schwester nur
in einer Wohngemeinschaft und nicht in einer Haushaltsgemeinschaft lebt.

lm: Ich habe überlegt, etwas zur Situation beim Asylbewerberleistungsgesetz zu schreiben, weil
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kürzlich eine Gerichtsentscheidung durch die Presse ging, die ich gern erwähnt hätte.
Quelle: BVerfG, Beschluss vom 19.10.2022, Az.: 1 BvL 3/21 in
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/10/ls20221019_1bv
l000321.html. Aber beim AsylbLG ist alles sehr anders und das Thema ist einfach zu komplex. Die
Haushaltsgemeinschaft gibt es da nicht, dafür das Leben in einem Haushalt...

Praxistipps
Wenn das Jobcenter bzw. das Sozialamt auf Ihr Bürgergeld oder Ihre Sozialhilfe
unberechtigterweise Geld von Verwandten oder Mitbewohnenden angerechnet wird, können
Sie sich dagegen mit einem Widerspruch und ggf. danach einer Klage wehren.
Wenn Sie für einen Widerspruch oder eine Klage anwaltliche Hilfe benötigen, sich diese aber
nicht leisten können, können Sie Beratungshilfe und/oder Prozesskostenhilfe beantragen. Für
den Widerspruch und auch für die Klage vor dem Sozialgericht und für eine Berufung beim
Landessozialgericht besteht kein Anwaltszwang, das heißt, Sie können selbst entscheiden, ob
Sie anwaltliche Hilfe dafür in Anspruch nehmen, oder nicht.

Wer hilft Weiter?
Das Jobcenter bzw. das Sozialamt erklären Betroffenen die Regeln zur Haushaltsgemeinschaft.
Unabhängige Beratung bieten Sozialberatungsstellen, die z.B. von Kirchen, Vereinen oder
Verbänden betrieben werden.

Verwandte Links
Bedarfsgemeinschaft

Bürgergeld > Einkommen und Vermögen

Sozialhilfe > Einkommen

Sozialhilfe > Vermögen

Unterhaltspflicht > Sozialhilfe und Bürgergeld

 

Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 5 SGB II – § 39 SGB XII
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